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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, Krankenanstalten zulässig, in deren Behandlung 
mit dem das Krankenanstaltengesetz geändert der Betroffene steht." 

wird 

Der NatiQnalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das KrankenanstaLtengesetz, BGBL Nr. 1/1957, 
in . der Fassung. des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 281/1974, wird Wlie folgt geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) Dem § 10 ist nach
stehender Ahs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die Landesgesetzgebung kann die Rechts
träger v.on Krankenanstalten ermächtigen, die 

2. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 44 
hat zu lauten: . 

,,§ 44. p.el'sonen, die an U11Iiv,ersitätskliniken 
oder' an sonstigen Krankenanstalten, in denen 
klinischer Unterricht erteilt wird, .oder an Bun
des-Hebammenlehranstalten behandelt werden, 
dürfen mir, sQweites ihrem Gesundheitszustand 
nicht abträglich ~st und sie nicht ausdrücklich 
Widerspruch erhQben haben, für Unterrichts
zwecke herangezQgen werden." 

Speicherung, Veral1beit,ung und Aufbewahrung Artikel 11 
VQn Krankeng.eschichten anderen RechtSträgern 1. Mit eller Wahrnehmung der Rechte des 
zu übertragIen, wenn für diese Rechtsträger und Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG hinsichtlich 
die in ,ihnen beschäftigten PerSQnen eine gesetz- der im Art. I Z. 1 enthaloenen Angelegenheiten 

,liche Verschwiegenheitspflicht besteht .oder durch ist der Bundesminister für Gesundheit und Um
die Landesgesetzgebung auferlegt wird. Die Er- . wdtschutz betraut. 
mächtigung kann auch die Speicherung, Verar
beitung und Aufbewahrung mittels Anlagen der 
autQmatischen Datenvera:rbeitung und ähnlicher 
T'echniken beinhalten. Weitergaben VQn per
sQnenbezogenen Daten durch Rech·tsträger, denen 
die Speicherung, Verarbeitung und Aufbewah
rung übertragen wurde, sind nur an Ärzue .oder 

2. Mit der VQllziehung der Bestimmungen des 
Art. I Z. 2 ist der Bundesminister für Gesund
heit und' Umweltschutz, hinsichtlich der Uni
versitätskliniken im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Wissenschaft und FQrschung, be
traut. 

Erläuterungen 

1. In Zusammenhang mit der Errichtung von Verschwiegenheitspflicht nach § 9 KAG. Während 
regiQnalen' Einrichtungen für die Verbesserung aber die Verarbeitung VQn dem Ärztegeheimnis 
der GesundheitsvQrsQrge und -fürsQrge werden unterliegenden Daten durch andere PerSQnen als 
'in diesen Zentnen auch' zunehmend Gesundheits- Ärzte mit einem Revers des Patientlen zulässig 
daten der Bevölkerung durch Nichtärzte verar- w~rd (§ 10 Abs. 2 lit. ades Ärztegesetzes), bedarf 

. beitet. Alle diese' Daten unterli,egen unzweifel- die Verarheitung von Kiankengeschichten außer
luft ·der ärztlichen Schweigepflicht nach § 10 des halb der Krankenanstalten einer besonderen ge
Ärzt;egesetz (BGBL Nr. 92/1949 in der Fassungsetziichen Ermächtigung. Die ~achlichie Rechtfer
des_ Bundesgeset~es BGBL Nr. 50/1964) bzw. der tigung für eine sQlche Ermächtigung, VQn dei der 
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2 656 der Beilagen 

l,i;tn'des'l;ese~zgeber je nach der Orga,.J;lisa~lon im 
BundesI,aoo Gebrauch m,achen kann, liegt n,icht 
nur in der wahrscheinlich 'betriebswirtschaftlich 
günSl~igeren Datenerfassung und Datenvlerarbei
tung in regionalen Zentren mittels EDV, sondern 
vor allem fin kurz- undlangfrnstigen ~erbeS5erun
gender Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung, 
wie ausländische Beispiele reg~onaler mediz,iruischer 
Datenbanken (Schweden, Hessen) zeiglen. Wurden 
dort über einen Menschen in einem Krankheits
fall hestimmte Daten aufgenommen (z. B. Blut
gr:uppe, Medikament-AHergien, R:isikofaktor,en), 
so kann auf ,diese Daten von dnePl anderen 
Krankienhaus derselben Region, in das" di'es~r 
Mensch etwa nach einem Unfall ,eingeliefert wi,rd, 
sofort zugegl'iffen werden; zeit- rund kostenauf
wendige Mehrfachuntersuchungen könnlen re
duziert werden. 

Durch die vorl;eschl;tgenebundesgrundsatzge
s·etzliche Best!immung soll insbeson~ere für den 
Landesg.esetzgeber die Grundlage geschaffien wer
den, bei der Binrichtung von regionalen Zentren 
für die Gesundheitsfürsorge oder bei der Durch
führung der Datlenverarbeitung von Kranken
anstalten durch andere (private oder öffentliche) 
R:echtsträger, die Speicherung, Verarbeitung und 
Aufbewahrung ,der Krankengeschichten durch 
diese R'echtsträger zu ermögLichen. 

ferner wird den Inte,ntionen des in parlamen
tarnscher Behandlung stehenden Datenschutzge
setzes (v gl. 72 der 'Beilagen zu den stenographi
schen Protokollen des Nationalrates, XIV. GP) 
im § 10 Abs 3 dadurch Rechnung getragen, daß 
eine gesetzl,iche Vlerschwiegenheitspflidlt vorge
sehen 1st und nur behandelnde Krzte und Kran
kenanstalten Zugriff zu den Daten haben. 

II. Durch ,das Bundesgesetz über die Studien
richtung Medizin, BGBl. Nr. 123/1973, wird dem 
praktitschen Unterricht zum Zwecke der wissen
sch:dtlichen Ausb'ildung für den ärztlidten Beruf 
wesenttiches Gewicht beigelegt. Die Intensivie
rung des praktischen Unterl'ichts erfordert eine 
weitgehende Dislozierungder einschlägigen Un
terrichtsveranstaltungen in außicrhalb der Uni
y,ersitätsklinikenzur Verfügung stehende Ab
teilungen und InstitutJe an Krankenanstalten. 

Dazu ist es notwendig, die :aes~iPlPlung des 
§ 44 KAG auf solche Krankenansulten, die nicht 
auch zugle~ch Unliversitätskliniken sind, auszu
dehnen. 

III. Durch die GesetzW\erdung dieses Ent
wurfes werden dem Bund keine zusätzlichen 
Aufwendungen in personeller und finanzieller 
Hinsicht erwachsen. 

Textgegenüberstellung 

B'Lsher geltende Fassung: 

F ü h run g von Kr a n k eng e s chi ~h te n 
un ,d so n s t ,i g'e n Vor ni er ku n gen 

§ 10. (1) ... 

(2) ... 

N 'e u e Fa, s s Un g: 

Führung von Krank,engesch,ichten 
und sonstigen Vormerkungen 

§ 10. (1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) DLe Landesgesetzgebung k;mn die Rechts
träger von Krankenanstalten ,ermächtigen, die 
Speicherung, ~erarbeitung und Aufhewahrung 

. von Krankengeschichten ander·en Rechtsträgern 
zu ühertragen, wennmr diese Rechtsträger und 
die in ,ihnen heschäfnigten Personen eine gesetz
liche Verschwiegenhe1itspflicht hesteht oder durch 
die Landesges.etzgebung auferlegtWlird. Die Er
mächtigung kann auch die Speicherung, Verar
beitung und Aufbewahrung mitteLs AnLagen der 
automatischen Datenverar.heitung und ähnlicher 
Techniken beinhalten. Weit·ergaben von per
sonenbezogenen Daten durch Rechtsträger, del1en 
die Speicherung, Verarbeitung und Aufbewah~ 
rung übertragen wurde, sind nur an Krzt,e oder 
Krankenanstahen zulässig, in deren Behandlung 
der Betroffene steht. 

§ 44. Personen, die aJ;l Ulliversitätsklindken § 44. Personen, die ,an Univ~rsitäts~Enik.en 
oder an J3undes-IiebamIllell1ehranstalten heh:m- oder ~n sonstigen Krankenans;tltC:ll1 ,n denen 
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Bisher geltende FaslSung: 

delt werden, können nur, soweit es ihrem Ge
sundheitszubstand nicht abträglich ist und sie 
nicht ausdrücklich Widerspruch erhoben haben, 
für Unterrichtszwecke herangezogen werden. 

Neue F~ssung: 

klinischer Unterricht erteilt wird, oder an Bun
des-Hebammenlehranstalten behandelt werden, 
dürfen nur, soweit es ihrem Gesundheitszustand 
nicht abträglich ist und sie nicht ausdrücklich 
Widerspruch 'erhoben haben, für Unterrichts
zweckle heran~ezogen werden. 
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